
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 2. Mai 1984

1697. Privater Gestaltungsplan «Dorfzone Stümmel»,
Aeugst a. A. Am 15. Septemher 1981-} stimmte die (_it‘llli‘ill(l(‘-
versammlune Atheist a. A. dem privaten Gestaltungsplan
«Dorfzone Stiimmel» zu. lHNM'llzill) der Reliui'st’rist gingen
gremiiss Rechtskral'tlwseheinie‘une'en der Kanzlei der l'äaure-
liursluanmissionen und des Bezirksrates At’foltern keine lie—
luirse ein.

Der private Gestaltune‘splan soll die planungsrtwmtliehen
Voraussetzungen sehal’l'en 't'iir die Realisierung einer von der
Bauordnung alm'eiehenden l’eherlmuung unter liesmiderer
Berücksichtigung der baulichen Struktur im angrenzemlen
alten Dorfkern.

Der vorliegende private (lestaltungsplan und die dazuge—
hörigen Vorschriften bilden eine vollständige Uebt'irhauungs-
regelnng, welche die inhaltlichen Erfordernisse eines öffentli-
chen Gestaltungsplans ert’iillt. Sie ersetzt für den Geltungs-
bereich des Plans die allgemeine fiau— und Zonenordnung.

Auf Antrag: der l”)irel{tion der (_S'F‘l’entliehen Bauten
besohliesst der R-(‘Igierungsrat:

_l'. Der Beschluss der (ilemeindeve.rsaninilung Aeugst a. A.
vom 15. September 198:} hetrel’t’end Zustimmung zum “pri ra-
ten. Gestaltungsplan «Dorl'zone Stiimmel» und dessen Allge-
ineinverhindlicherlx'liirune' x-verden genehmigt.

.lili. Der (haneinderat Aeugst a. A. wird eingeladen, Dis-
positiv l gemäss s G lit. a l’BG öffentlich l)ekai'liitzugel:_)en.

III. Mitteilung: an den Gemeinderat Aeugst a. A. (unter
Beilage eines mit dem (_lenehmigune'svermerk versehenen Ex-
emplars des (.lestaltune'splans)_, das Verwaltung‘sgericht, die
Kanzlei der räaurelx'urslmmmissionen sowie an die Direktion
der {i'l’t'entliehen Bauten.

Zürich. den 2. Älai 1984

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber :

Roggwiller
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Bestimmungen zum privaten Gestaltungsplan "Dorfzone Stümmel"

Einleitung

Gestützt auf 55 83 ff. des Planungs- und Baugesetzes (PBG)
wird für nachfolgende Parzellen, nämlich

Eigentümer: Parzelle:

Weber/Weber/Cepica Q 836.l

Ernst Weiss Q 845.14.4

Erben H. Spinner Q 640.33

soweit die Bauordnung l962 sie der Dorfzone zuwies, ein

privater Gestaltungsplan aufgestellt.

Geltungsbereich

Der Gestaltungsplan gilt für das Gebiet, welches im Plan

N0. 109-5, Mst l : 500, vom 31.10.1983 rot umrandet ist.

Soweit der Gestaltungsplan nichts Abweichendes bestimmt,

gelten die Vorschriften des PBG.

Planfestlegungen

Der Gestaltungsplan ist massgebend für

a) die Zufahrten und Wege

b) die überbaubaren Flächen, für je einen Baukörper

) die Firstrichtungen

d) die Maximalkoten für die Dachfirste

e) die generelle Zuweisung von Freiflächen als Freizeit—

und Spielflächen.
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Die Gebäudefluchten sind parallel zu den durch die Baubegren-
zungslinien angegebenen Hauptrichtungen zu führen.

Die Firsthöhenkoten dürfen nicht überschritten werden. Aus-
genommen sind Kamine.

Bauvorschriften

Die Ausnützung darf 60 % nicht überschreiten.

Grenz— und Gebäudeabstände gelten als eingehalten, wenn die
BaubegrenZungslinien eingehalten werden.

Gebäudehöhen dürfen folgende Masse nicht überschreiten:
a) gegenüber dem höchsten Punkt des gewachsenen Terrains:

max. 7.50 m,

b) gegenüber dem tiefsten Punkt des gewachsenen Terrains:

max. 9.00 m.

Innerhalb der Gebäudehöhe werden 3 Geschosse zugelassen.
Abgrabungen sind nur bis zur Freilegung eines dritten Ge-
schosses erlaubt. Es sind zwei Dachgeschosse zulässig.

Die Baukörper sind anal0g der bestehenden historischen
Bauten des benachbarten Dorfteiles zu gliedern.

Dächer sind als Satteldächer mit einer beidseitigen glei-

chen Neigung von mind. 32 Grad und max. 45 Grad AT vorzu"

sehen. Es sind Dachknicke im Sinne von ortsüblichen Auf-

schieblingen auszubilden.

Bei angebauten Kleinbauten sind Pultdächer gestattet.

Es werden minimale Dachvorsprünge am Ort und an der Traufe

im Verhältnis zur jeweiligen Gebäudehöhe festgesetzt:

12 % der höchsten GebäudehöheTraufvorsprung:

7 % der höchsten Gebäudehöhe.Ortsvorsprung:
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Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nur erlaubt, wenn sie
sich in die Architektur des Baukörpers eingliedern und wenn
sie gegenüber der umliegenden Dachlandschaft nicht störend
in Erscheinung treten.

Kleinbauten wie Gartenhäuser, Kleintierstallungen, Holz-
schöpfe dürfen ausserhalb der Baubegrenzungslinien erstellt
werden, wenn sie

- die Grundfläche von max. 15 m2
_ die Gebäudehöhe von max. 3 m

nicht überschreiten und sich gut ins Gesamtbild einfügen.
Die im Plan eingetragenen Achsabstandslinien sind einzuhalten.
Gegenüber dem Weg gilt der Mindestabstand von 3.50 m.

Kleinbauten dürfen auf der Grenze zusammengebaut werden.

Sie dürfen jedoch zusammen die Grundfläche von 20 m2 nicht

überschreiten.

Aussenanlagen

Wohnungszugehörige Abstellplätze für Motorfahrzeuge sind

unterirdisch anzulegen. Die Anzahl der Abstellplätze richtet

sich nach der jeweils geltenden Bauordnung.

Die Dachfläche der unterirdisch angeordneten Garagen ist

gärtnerisch zu gestalten.

Terrainveränderungen von mehr als 1.50 m sind mit Ausnahme

von Garagezufahrten, Kellereingängen, Lärmschutzmassnahmen

etc. nicht zulässig.

Einfriedigungen dürfen nur errichtet werden, wo ein wichti-

ges Schutzbedürfnis besteht.



Schlussbestimmung

Der Gestaltungsplan tritt nach der Zustimmung und Allge-

meinverbindlicherklärung durch die Gemeindeversammlung und

nach Genehmigung durch den Regierungsrat am Tag nach der

Veröffentlichung in Kraft.

Ch taHQÖ;”’/““
'\
\

‚- - x 1' "5_ ‚ ' . ___._J("’‚’.__———-F""
f . “'15 ‚17'373 ;./ 7' i V („.QK/ H?

3'?

L

u.T iäaä198H
In“?Vom Regierungsrat am ____________________________„m

mit Beeef’fuaa Nr. {[6}? __ genehmigt
."""I\_—

Bar Staatssmreiber:
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Erläuterungsbericht

Einleitung

Die Firma Weber Bau AG. in Baar erwarb im Herbst 1979 den
ehemaligen Hof E. Weiss in Aeugst a.A.‚ um ein Projekt mit
Maisonette-Wohnungen verwirklichen zu können. Ende November
1979 reichte sie ein entsprechendes Vorentscheidsgesuch ein
mit Plänen im Massstab l : loo. Noch im Dezember 1979 wur-
de durch den Regierungsrat auf Antrag des Gemeinderates
eine Planungszone über dieses Gebiet der Dorfzone festge-

setzt, obwohl es innerhalb des abgeschlossenen Quartier-

planes Stümmel liegt. Im Februar 198o lehnte der Gemeinde-
rat vorentscheidsweise-das Projekt ab.

Am l2. Juni 1980 fand eine Besprechung zwischen Grundeigen-

tümern, Gemeinderat und Ortsplaner statt, anlässlich welcher

der Gemeinderat die Notwendigkeit eines Gestaltungsplanes

unterstrich, gleichzeitig aber auch die Bereitschaft von

Herrn E. Weiss, sich an einem gemeinsamen Gestaltungsplan

Weber/Weiss zu beteiligen sowie das in der Dorfzone lie-

gende Grundstück der Erbengemeinschaft H. Spinner in die

Planung miteinzubeziehen, bekanntgegeben wurde. Die Par—

zelle Weiss und Weber innerhalb des vorgesehenen Gestal-

tungsplangebietes weisen flächenmässig eine Zweidrittel-

mehrheit auf.

Das Resultat bisheriger Bemühungen liegt nun in Form eines

privaten Gestaltungsplanes mit Bestimmungen vor. Zur Veran-

schaulichung einer möglichen Lösung im Rahmen der Ziel-

setzung des Gestaltungsplanes wurde ein Gestaltungsbei-

spiel samt Modell ausgearbeitet.

Gesetzliche Anforderungen

Ueber Gestaltungspläne werden im Planungs- und Baugesetz

unter anderem folgende wichtigen Bestimmungen festgehalten:

ä 83 Die Gemeinden können für bestimmt umgrenzte
Gebiete einen Gestaltungsplan festsetzen,
wenn daran ein wesentliches öffentliches
Interesse besteht.
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ä 85

Durch den Gestaltungsplan werden Zahl,
Lage, äussere Abmessungen sowie Nutzweise
der Bauten und je nach Umständen innerhalb
der Art der Nutzweise die nähere Aufteilung
und Zweckbestimmung bindend festgelegt; von
der Bau- und Zonenordnung darf wie bei Son-
derbauvorschriften abgewichen werden.
Für die Projektierung der Bauten ist ein
angemessener Spielraum zu belassen; er ist
im Gestaltungsplan oder in Bestimmungen hie-
zu näher zu umschreiben.

Der Gestaltungsplan hat auch die Erschliessung
sowie die gemeinschaftlichen Ausstattungen und
Ausrüstungen zu ordnen, soweit sie nicht schon
durch einen Quartierplan geregelt sind; er kann
Festlegungen über die weitere Umgebungsgestal-
tung enthalten.

Gestaltungspläne können mit öffentlichrechtli-
cher Wirkung auch von den Grundeigentümern
aufgestellt werden.

Liegt der Gestaltungsplan im öffentlichen Inter-
esse, kann er als allgemeinverbindlich erklärt
werden, wenn ihm die Grundeigentümer zustimmen,
denen mindestens zwei Drittel der eingezogenen
Flächen gehören, und wenn keine schutzwürdigen
Interessen der andern Grundeigentümer verletzt
werden.

Gestaltungsgrundsätze

Es soll zum Schutz und zur Ergänzung des bestehenden alten

Dorfteiles von Aeugst eine dörflich wirkende Ueberbauung

entstehen.

Die verschiedenen Kriterien zur Erreichung dieses Zieles

können zur Hauptsache wie folgt umschrieben werden:

Beziehung von Lage und Grösse der Baukörper

unter sich und gegenüber den Strassen

Form der Dächer und Beziehung der Giebelrich-

tungen unter sich und zum alten Dorfbild

Gliederung der Baukörper sowohl in der Grund-

rissmasse als auch in den Vertikalen der Fas-

saden

Miteinbeziehen der Umgebung und Reduzieren des

Autoverkehrs auf ein Minimum.



Weitere Einzelheiten wie Baumaterialien, Balkonformen,
Fenstergrössen und -einteilung, Fensterabschlüsse, Farb-
gebung, Bepflanzung usw. sollen in Form von Richtlinien
von den Behörden den Architekten oder Bauherren ausgehän-
digt werden.

Die einzelnen Bauten dürfen nicht störend wirken, wenn sie
einzeln oder in Etappen realisiert werden.

Schlussbemerkung

Die Grundeigentümer Weiss und Weber haben sich die Mühe ge-

geben, zusammen mit ihren Architekten eine Lösung zu finden,

die möglichst all den gestellten Anforderungen Rechnung tra-

gen kann. Eine bald dreijährige Planung ist nun abgeschlos-

sen und allen Beteiligten soll an dieser Stelle gedankt

werden für das Verständnis und die Arbeit im Interesse der

ganzen Gemeinde Aeugst a.A.

Aeugst a.A., 3l. Oktober 1983
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